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RS OGH 1959/3/5 9Os333/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1959

Norm

KFG 1955 §85 Abs1 A

StVO §60 Abs3

StVO §89 Abs2

Rechtssatz

1. Hinschwenken und Herschwenken der Lichtquelle ist eine zweckmäßigere Sicherung eines defekten Fahrzeuges als

eine starre Beleuchtung.

2. Übernimmt der mitfahrende Eigentümer die Verfügungsgewalt über sein Kraftfahrzeug, so geht mit diesem

Zeitpunkt auch die volle Verantwortung für die Beobachtung aller Verkehrsvorschriften auf ihn über.
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Schlagworte

SW: Auto
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